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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Toni Brunner (svp, SG), dass
Doppelbürgern, welche sich an terroristischen Aktivitäten oder Kampfhandlungen in
der Schweiz oder im Ausland beteiligen, zwingend das Schweizer Bürgerrecht entzogen
werden soll. Von in die Schweiz zurückkehrenden dschihadistischen Söldnern gehe ein
«enormes Gefahrenpotential für den Staat und seine Bevölkerung» aus, begründete der
Initiant sein Anliegen. Die Mehrheit der vorberatenden SPK-NR lehnte den
Automatismus jedoch mit der Begründung ab, dass er die Gewaltenteilung untergrabe,
indem er den rechtsanwendenden Behörden jeglichen Spielraum verwehre. Die
Massnahme bringe zudem keinen Sicherheitsgewinn, da der Entzug des Bürgerrechts
dazu führe, dass eine straffällige Person nicht mehr in die Schweiz ausgeliefert werden
könne und sich so nicht vor Schweizer Gerichten verantworten müsse. Dem Nationalrat
genügte die bereits heute im Bürgerrechtsgesetz vorgesehene Möglichkeit zum Entzug
des Bürgerrechts jedoch nicht. Eine Mehrheit aus Vertretern der SVP- und CVP-
Fraktionen sprach sich mit 102 gegen 85 Stimmen bei 4 Enthaltungen für den
Ausbürgerungs-Automatismus aus. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2015
KARIN FRICK

Mit der gleichen Argumentation wie ihre Schwesterkommission im Vorjahr beantragte
auch die Mehrheit der SPK-SR ihrem Rat, der parlamentarischen Initiative Brunner (svp,
SG) zum zwingenden Entzug des Schweizer Bürgerrechts für dschihadistische Söldner
keine Folge zu geben. Im Gegensatz zum Nationalrat folgte die Ständekammer im
Sommer 2016 dem Antrag ihrer Komissionsmehrheit und versenkte das Anliegen mit 27
zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2016
KARIN FRICK

Äussere Sicherheit

Die Grüne Fraktion forderte mit einer im Juni 2017 eingereichten parlamentarischen
Initiative die Einsetzung einer PUK für die Aufklärung der Spionageaffäre um Daniel M.
Die PUK sollte die Rollen von mutmasslich in den Fall involvierten Akteuren und
Institutionen (Nachrichtendienst, Bundesrat, Bundeskriminalpolizei/Fedpol,
Bundesanwaltschaft, GPDel) gründlich durchleuchten. Im Mai 2017 hatte die GPDel
angekündigt, den Fall «Daniel M.» im Rahmen einer Inspektion vertiefter zu
untersuchen. Die Grüne Fraktion war jedoch der Meinung, die GPDel könne eine
Aufklärung der Affäre nicht mehr glaubwürdig vornehmen, nachdem einzelne Mitglieder
der GPDel sich öffentlich mit widersprüchlichen Angaben zur Affäre positioniert hätten
und nachdem gemäss verschiedenen Medienquellen die GPDel den Einsatz von Daniel
M. selber gutgeheissen habe. Stattdessen müsse die GPDel selbst kritisch untersucht
werden, forderten die Initianten. 
Das Büro des Nationalrates sprach im Rahmen der Prüfung der Initiative mit dem
Präsidenten der GPDel, Ständerat Alex Kuprecht (svp, SZ). Dieser habe laut dem Büro
glaubhaft aufzeigen können, dass die GPDel sowohl über den notwendigen
Sachverstand als auch die Kompetenzen verfüge, um die Untersuchung zügig und seriös
zu führen. Der im März 2018 veröffentlichte Bericht der GPDel bestätigte diesen
Eindruck in den Augen des Büros und es empfahl deshalb die Ablehnung der
parlamentarischen Initiative. Auch der Fraktionspräsident der Grünen, Balthasar Glättli
(ZH), zeigte sich zufrieden ob der Arbeit der GPDel, die entgegen der Befürchtungen
der Grünen sehr gute Arbeit geleistet habe. Die Grünen zogen ihre Initiative daraufhin
im Sommer 2018 zurück. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
ELIA HEER
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Strafrecht

Um Straftaten aufzuklären, werden oft Polizeibeamte in das kriminelle Umfeld
eingeschleust. Solche als verdeckte Ermittlungen bezeichnete Massnahmen waren bis
zum Inkrafttreten der Strafprozessordnung 2011 im Bundesgesetz über verdeckte
Ermittlungen (BVE) geregelt. In seiner ständigen Praxis hielt das Bundesgericht fest,
dass nur verdeckte Ermittlungen von gewisser Intensität und Dauer unter diese
Regelungen fielen, einfache Lügen oder einfache Scheinkäufe jedoch keine gerichtliche
Bewilligung bräuchten. 2008 änderte das Bundesgericht seine Meinung und stellte
fortan jede verdeckte Ermittlung unter die Regelung des BVE (6B 777/2007 Erw. 3.6.4).
Diese Praxisänderung konnte nicht mehr in die neue Strafprozessordnung
aufgenommen werden. Damit ergab sich, dass für die präventive verdeckte Ermittlung
und für selbstständige, polizeiliche verdeckte Ermittlung seit dem Inkrafttreten der
Strafprozessordnung keine gesetzliche Grundlage mehr im Bundesrecht bestand.
Scheinkäufe der Polizei im Drogenkleinhandel waren so fortan nicht mehr möglich. Um
diese Lücke zu beheben, reichte Nationalrat Jositsch (sp, ZH) 2008 eine
parlamentarische Initiative ein, welche die Wiedereinführung der engen Definition von
verdeckten Ermittlungen in der Strafprozessordnung fordert. Nach der Zustimmung
beider Rechtskommissionen (RK-NR und RK-SR) erarbeitete die Rechtskommission des
Nationalrates einen Entwurf zu einem Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung und
Fahndung. Dieser Entwurf sieht vor, dass der Begriff der verdeckten Ermittlung nur
noch jene Ermittlungshandlungen erfasst, bei denen Angehörige der Polizei nicht als
solche erkennbar sind und im Rahmen eines auf längere Dauer angelegten Einsatzes,
unter Verwendung einer durch falsche Urkunden abgesicherten Identität, in ein
kriminelles Milieu einzudringen versuchen, um besonders schwere Straftaten
aufzuklären. Massnahmen von minderer Art sollen neu als verdeckte Fahndungen
bezeichnet und separat in der Strafprozessordnung geregelt werden. Nicht geregelt
werden jedoch weiterhin die präventiven verdeckten Ermittlungen, da diese unter das
Polizeirecht und somit in den Kompetenzbereich der Kantone fallen. Die vom Bundesrat
beantragte Änderung, dass nicht nur aktives, sondern auch passives, täuschendes
Verhalten unter die neue Regelung fallen sollte, wurde von beiden Kammern
angenommen und das Gesetz in der Wintersession von beiden Räten einstimmig
verabschiedet. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
NADJA ACKERMANN

Mittels parlamentarischer Initiative beabsichtigte die FDP-Fraktion, eine
Strafbestimmung zur Terrorismusbekämpfung zu schaffen, wie sie vom Bundesrat
zusammen mit der Strafnorm zur Terrorismusfinanzierung schon einmal vorgesehen,
aber 2003 im Parlament gescheitert war. Die urhebende Fraktion schlug vor, den
Entwurf von 2002 dahingehend zu erweitern, dass nicht nur terroristische Handlungen
an sich, sondern auch Vorbereitungshandlungen sowie die Unterstützung und
Verherrlichung von Terrorismus unter Strafe gestellt werden. Ausserdem soll es den
schweizerischen Strafverfolgungsbehörden gemäss dem Staatsschutzprinzip ermöglicht
werden, Täterinnen und Täter auch im Ausland zu verfolgen – so beispielsweise
Schweizer Dschihadreisende, die sich noch im Ausland befinden. Mit 15 zu 9 Stimmen
bei einer Enthaltung sprach sich die SiK-NR im Oktober 2015 für die Schaffung einer
allgemeinen Terrorismusstrafnorm aus. Man wolle damit ein «starkes Zeichen zur
Eindämmung und Prävention von terroristischen Aktivitäten jeglicher Art» setzen,
verkündete die Kommission per Medienmitteilung. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2015
KARIN FRICK

Anders als ihre Schwesterkommission zeigte sich die SiK-SR im November 2015 nicht
überzeugt davon, dass die rechtlichen Möglichkeiten zur Terrorismusbekämpfung
dringend erweitert werden müssen. Die Schweiz kenne bereits Rechtsvorschriften, die
terroristische Organisationen verbieten und terroristische Handlungen sowie
entsprechende Vorbereitungshandlungen unter Strafe stellen, darunter das Verbot der
Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen
sowie die Bestimmungen zur Terrorismusfinanzierung. Die Schaffung einer
Strafbestimmung zur Terrorismusbekämpfung, wie sie die FDP-Fraktion mittels
parlamentarischer Initiative forderte, sei deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht
angezeigt, erklärte die Kommission in einer Medienmitteilung. Der Fokus müsse nun
vielmehr auf die Terrorismusprävention gelegt werden; wichtig dafür sei ein zügiges
Inkrafttreten des neuen Nachrichtendienstgesetzes sowie des revidierten BÜPF. In
naher Zukunft sollten überdies im Zuge der Umsetzung des Übereinkommens des
Europarates zur Verhütung des Terrorismus weitere Strafnormen eingeführt werden.
Aus diesen Gründen entschied sich die Kommission dazu, im kommenden Jahr eine

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2015
KARIN FRICK
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erneute Lagebeurteilung vorzunehmen und die Behandlung der parlamentarischen
Initiative vorerst zu sistieren. 6

Mit 8 zu 4 Stimmen lehnte die SiK-SR im November 2016 die Schaffung einer
Strafbestimmung zur Terrorismusbekämpfung ab. Die bestehenden rechtlichen
Grundlagen seien ausreichend, so der mehrheitliche Tenor in der Kommission.
Ausserdem würde die Annahme der parlamentarischen Initiative der FDP-Fraktion zu
Koordinationsproblemen mit bestehenden Gesetzgebungsarbeiten in diesem Bereich
führen. Da die Schwesterkommission der Initiative im Vorjahr Folge gegeben hatte,
muss diese nun noch einmal über den Vorstoss befinden. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.11.2016
KARIN FRICK

Bevor die SiK-NR einen Entscheid zur parlamentarischen Initiative der FDP-Fraktion mit
der Forderung nach der Schaffung einer Terrorismusstrafnorm fällte, liess sie sich von
Bundesrätin Simonetta Sommaruga und von NDB-Direktor Markus Seiler über die
laufenden Arbeiten von Bund und Kantonen in der Terrorismusbekämpfung
informieren. Sie nahm zudem Kenntnis vom dritten TETRA-Bericht, vom Stand der
Arbeiten zum Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von
Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus sowie von der Vernehmlassung zur
Umsetzung des Übereinkommens des Europarates über die Terrorismusbekämpfung
und des entsprechenden Zusatzprotokolls. Dennoch erachtete die
Kommissionsmehrheit den Handlungsbedarf im Sinne der parlamentarischen Initiative
weiterhin als unbestritten. Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten terroristischen
Anschläge müsse der Druck auf den Bundesrat aufrechterhalten werden, argumentierte
die Kommissionsmehrheit, weshalb sie den Vorstoss im Oktober 2017 zur Annahme
beantragte. Für die Kommissionsminderheit überwog jedoch die Gefahr von
Koordinationsproblemen und Doppelspurigkeiten mit der Vorlage des Bundesrates zur
Umsetzung des Terrorismus-Abkommens. Sie war der Ansicht, das Ziel der
parlamentarischen Initiative könne schneller und besser durch Einbringung in die
bundesrätliche Vorlage erreicht werden, weswegen sie für die Ablehnung der Initiative
plädierte. Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2018 schliesslich seiner
Kommissionsmehrheit und gab der parlamentarischen Initiative mit 126 zu 53 Stimmen
Folge. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.02.2018
KARIN FRICK

Anfang 2019 war die SiK-SR im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission einstimmig der
Ansicht, die Schaffung einer Terrorismusstrafnorm über den Weg der
parlamentarischen Initiative, wie es die FDP-Fraktion verlangt hatte, sei nicht
zielführend. Vielmehr sollten entsprechende Anträge in der Detailberatung der
bundesrätlichen Vorlage zur Umsetzung des Übereinkommens und Zusatzprotokolls des
Europarates zur Verhütung des Terrorismus eingebracht werden. Der Ständerat folgte
dem Antrag seiner Kommission in der Frühjahrssession 2019 stillschweigend und gab
der parlamentarischen Initiative keine Folge. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2019
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Da Personen, welche infolge von Handlungen der Bundespolizei Schaden erlitten
hatten, erst mit der Ficheneinsicht von diesen oft weit zurückliegenden Aktivitäten
erfahren haben, verlangte Nationalrat Stappung (sp, ZH) mit einer parlamentarische
Initiative die Aufhebung der üblichen Verwirkungsfrist von zehn Jahren für die
Anmeldung von Schadenersatzforderungen. Der Nationalrat lehnte dies ab; immerhin
hatte Bundesrat Stich zugesichert, dass der Bund bei besonders groben Schädigungen
trotz Verjährung eine Entschädigung ausrichten werde. Kurz vor Abschluss des
Ficheneinsichtsverfahrens hatten weniger als fünfzig Personen Forderungen geltend
gemacht. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.1991
HANS HIRTER
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Nachdem der Bundesrat 1983 – nach heftiger, Opposition von Interessenorganisationen
in der Vernehmlassung – darauf verzichtet hatte, das Projekt für eine
gesamtschweizerische Regelung des Waffenerwerbs und -besitzes weiter zu verfolgen,
und 1986 die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren aus demselben Grund von einer
Revision des Konkordats abgesehen hatten, beschloss der Nationalrat im Berichtsjahr,
die Sache selbst in die Hände zu nehmen. Er überwies sowohl eine parlamentarische
Initiative Borel (sp, NE) für die Schaffung der erforderlichen Bundeskompetenzen als
auch eine Standesinitiative des Kantons Tessin (Kt.Iv. 91.300) für die Ausarbeitung eines
Gesetzes. Sämtliche Fraktionen waren sich einig, dass nur mit einer eidgenössischen
Regelung ein wirksamer Beitrag zur Bekämpfung der Kriminalität geleistet werden
könne. Als zusätzliches Argument wurde geltend gemacht, dass ein Bundesgesetz die
Voraussetzung für den Beitritt zu internationalen Abkommen über den Handel und
Besitz von Waffen bilde. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.1991
HANS HIRTER

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats unternahm einen neuen Anlauf
für ein einheitliches und restriktiveres Waffenerwerbs- und -tragrecht. In Ausführung
einer Tessiner Standesinitiative und einer parlamentarischen Initiative Borel (sp, NE),
welche der Nationalrat im Vorjahr überwiesen hatte, schlug sie einen neuen
Verfassungsartikel 40bis vor. Dieser soll dem Bund die Kompetenz erteilen,
Vorschriften gegen den Missbrauch von Waffen, Waffenzubehör und Munition zu
erlassen. Mit dieser expliziten Beschränkung der bundesstaatlichen Zuständigkeit auf
die Verhinderung von Missbräuchen hoffte die Kommission, der Opposition aus Jäger-
und Schützenkreisen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der Nationalrat stimmte
diesem neuen Verfassungsartikel oppositionslos zu. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1992
HANS HIRTER

Obwohl damit die Kompetenzen der Kantone zu Lasten des Bundes eingeschränkt
werden, stimmte auch der Ständerat dem neuen Verfassungsartikel 40bis zu, welcher
den Bund beauftragt, Missbräuche im Waffenhandel zu bekämpfen. Zuvor hatten
insbesondere die Freisinnigen Loretan (AG) und Rüesch (SG) vom Bundesrat eine
explizite Zusicherung erhalten, dass er nicht beabsichtige, in der
Ausführungsgesetzgebung das Recht auf Waffenbesitz grundsätzlich in Frage zu stellen.
In der Schlussabstimmung wurde die neue Bundeskompetenz vom Nationalrat gegen
drei und vom Ständerat ohne Gegenstimmen verabschiedet. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.1993
HANS HIRTER

Die Volksabstimmung über den neuen Verfassungsartikel fand am 26. September statt.
Opposition machte sich während der Kampagne kaum bemerkbar. Die Gesellschaft für
freiheitliches Waffenrecht «Pro Tell», an deren Widerstand frühere Versuche zur
Einführung einer Bundeskompetenz zur Regelung des Waffenerwerbs gescheitert
waren, vermochte zwar dem Verfassungsartikel nichts Positives abzugewinnen, sie
kündigte jedoch an, dass sie ihre Kräfte voll auf die Ausgestaltung der
Ausführungsgesetzgebung konzentrieren wolle. Nachdem sich von den Parteien nur die
AP und die Lega sowie die Liberalen des Kantons Waadt gegen den neuen
Verfassungsartikel ausgesprochen hatten, nahm das Volk die neuen Bestimmungen mit
mehr als 86 Prozent Ja-Stimmen an.

Waffenartikel
Abstimmung vom 26. September 1993

Beteiligung: 39,9%
Ja: 1'539'782 (86,3%) / 20 6/2 Stände
Nein: 245'026 (13,7%) / 0 Stände

Parolen: 
– Ja: alle Parteien ausser AP, Lega
– Nein: AP, Lega, LP (VD) 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.1993
HANS HIRTER
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Die Rechtskommission des Nationalrats verabschiedete in Ausführung einer 1996 gegen
den Widerstand der Linken überwiesenen parlamentarischen Initiative Frey (svp, ZH)
einen Beschluss für die Erforschung der Beziehungen der Schweiz und ihrer Bewohner
zum Staatssicherheitsdienst (Stasi) der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik (DDR). Die Kommission für Rechtsfragen war zum Schluss gekommen, dass
einzig eine historische Aufarbeitung durch vom Staat unabhängige Personen oder
Institutionen in Frage kommt. Nur damit sei es überhaupt möglich, vor Ablauf der
Sperrfristen Zugang zu den deutschen Archiven zu erhalten. Aus demselben Grund sei
explizit darauf zu verzichten, die Ergebnisse dieser Forschung später als Beweismittel in
allfälligen strafrechtlichen Verfahren zu verwenden. Der von der Kommission dem
Parlament vorgeschlagene Bundesbeschluss zur Untersuchung des Verhältnisses der
Schweiz zur ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik lehnt sich, insbesondere
was das Verbot der Aktenvernichtung, die Verpflichtung zu Auskunftserteilung und die
Wahrung des Amtsgeheimnisses betrifft, stark an den Bundesbeschluss vom Dezember
1996 über die Aufarbeitung der Weltkriegsgeschichte (Kommission Bergier) an. Im
Gegensatz zu den Intentionen der Initiative sollen dabei nicht nur die politischen und
nachrichtendienstlichen, sondern auch die wirtschaftlichen Beziehungen ausgeleuchtet
werden. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.11.1997
HANS HIRTER

Der Bundesrat zeigte sich in seiner Stellungnahme eher skeptisch zu einem im Vorjahr
von der Rechtskommission des Nationalrats vorgelegten Entwurf für einen
Bundesbeschluss über die Erforschung der Beziehungen von Schweizer Personen und
Firmen zum Staatssicherheitsdienst (Stasi) der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik (DDR). Er sprach dem Anliegen zwar seine Berechtigung nicht
ab, zweifelte aber daran, dass es sich dabei um eine vordringliche staatliche Aufgabe
handle. Sofern diese Beziehungen unverjährte kriminelle Aktivitäten (z.B. Spionage oder
Geldwäscherei) beträfen, sei deren Aufklärung Sache der Strafverfolgungsbehörden.
Wenn es aber lediglich um historische Aufklärung gehe, dann sei seiner Meinung nach
eher die Geschichtswissenschaft zuständig. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.1998
HANS HIRTER

Trotz der Skepsis des Bundesrates stimmte der Nationalrat dem Beschluss über die
Einsetzung einer Kommission zur Untersuchung der Beziehungen von schweizerischen
Personen und Unternehmen zur Staatssicherheitspolizei (Stasi) der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik zu. Er überwies in diesem Zusammenhang auch
eine Motion seiner Rechtskommission, welche den Bundesrat ersucht, die nötigen
diplomatischen Schritte zu unternehmen, damit schweizerische Forscher Zugang zu
den sich in Deutschland, Russland und den USA befindlichen Quellen erhalten. Der
Bundesrat gab bekannt, dass entsprechende Zusicherungen aus Deutschland (Gauck-
Behörde) vorliegen würden, für die beiden anderen Staaten aber kaum erhältlich
seien. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Im Gegensatz zum Nationalrat sah der Ständerat keine Veranlassung, die Beziehungen
von schweizerischen Personen und Unternehmen zur Staatssicherheitspolizei der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Stasi) von Staates wegen
wissenschaftlich erforschen zu lassen. Er beschloss mit 23:9 Stimmen, auf einen mit
einer parlamentarischen Initiative Frey (svp, ZH) geforderten Bundesbeschluss nicht
einzutreten. Mit den Worten des Sprechers der Rechtskommission der kleinen Kammer
soll die Politik der historischen Forschung gute Rahmenbedingungen gewähren, sie
aber bei der Wahl ihrer Themen selbst gewähren lassen. Die Rechtskommission des
Nationalrats gab sich allerdings noch nicht geschlagen und beschloss, ihrer Kammer
eine Bestätigung des ursprünglichen Beschlusses zu beantragen. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2000
HANS HIRTER

Der Ständerat bestätigte seinen Entscheid aus dem Vorjahr, die Beziehungen von
schweizerischen Personen und Unternehmen zur Staatssicherheitspolizei der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Stasi) nicht von Staates wegen
wissenschaftlich erforschen zu lassen. Er lehnte die parlamentarische Initiative Frey
(svp, ZH) zum zweiten Mal und damit definitiv ab. Der Nationalrat hatte zuvor
beschlossen, die Initiative weiterhin zu unterstützen. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2001
HANS HIRTER
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Der Präsident der für die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste zuständigen
Geschäftsprüfungsdelegation, Ständerat Hofmann (svp, ZH), hatte 2007 eine
parlamentarische Initiative für die Übertragung der zivilen Nachrichtendienste an ein
einziges Departement eingereicht. In der Folge hatten die GPK der beiden
Parlamentskammern diesen Vorstoss unterstützt und der Delegation den Auftrag erteilt,
die erforderlichen gesetzlichen Anpassungen für die Zusammenlegung des
strategischen Nachrichtendienstes (SND) und des Dienstes für Analyse und Prävention
(DAP) vorzuschlagen. Erster ist zur Zeit im VBS, letzterer im EJPD untergebracht. In
ihrem im Frühjahr des Berichtsjahres präsentierten Vorschlag verzichtete die
Delegation auf die Zusammenfassung der beiden Dienste und deren feste Einordnung in
ein Departement, da diese Entscheide in den Kompetenzbereich des Bundesrates
fallen. Sie beschränkte sich darauf, mit einer Veränderung des Militärgesetzes die
Herauslösung des SND aus dem VBS zu ermöglichen, und mit einer Teilrevision des
Gesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit dafür zu sorgen, dass
der DAP nicht von Gesetzes wegen zum EJPD gehören muss. Der Bundesrat war mit
diesen Vorschlägen und auch mit der Zielrichtung grundsätzlich einverstanden. Er
betonte aber, dass er die beiden Dienste, welche unterschiedliche Funktionen zu
erfüllen haben, auch bei der Zusammenfassung in einem einzigen Departement
organisatorisch getrennt lassen möchte. Zudem unterstrich er seine von der
Geschäftprüfungsdelegation nicht in Frage gestellte alleinige Kompetenz in
Organisationsfragen. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.04.2008
HANS HIRTER

Im Mai, also noch vor der parlamentarischen Debatte, hatte der Bundesrat beschlossen,
die mit nachrichtendienstlichen Aufgaben im Bereich der inneren Sicherheit betrauten
Teile des DAP ab Anfang 2009 dem Vorsteher des VBS zu unterstellen. Dieser wurde
zudem mit der Koordination der sicherheitspolitisch relevanten kantonalen und
nationalen Stellen beauftragt. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.05.2008
HANS HIRTER

Das Parlament verabschiedete die neuen Bestimmungen bereits in der Herbstsession.
Der Ständerat stimmte in der Sommersession oppositionslos zu. Im Nationalrat
meldeten die Grünen Widerstand an. Erstens sprachen sie sich grundsätzlich gegen
eine mögliche Verschiebung des polizeilichen Nachrichtendienstes aus dem EJPD in
das VBS und damit in die Nähe des Militärs aus und zweitens verlangten sie, dass vor
einer Neuorganisation zuerst die Funktion und die Aufgaben der Geheimdienste breit
diskutiert und definiert werden müssen. Neben den Grünen sprach sich zwei Wochen
später in der Schlussabstimmung, bei der die Vorlage angenommen wurde, auch eine
klare Mehrheit der SVP dagegen aus. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2008
HANS HIRTER

Eine parlamentarische Initiative Reymond (svp, GE) wollte die im Rahmen der
Schengen-Anpassung übernommene EU-Waffenrichtlinie vereinfachen. Die Richtlinie
sieht vor, dass alle ausländischen Personen, die in der Schweiz (und in allen anderen
Schengen-Staaten) eine Waffe erwerben wollen, eine Wohnsitzbestätigung vorweisen
müssen. Die Initiative Reymond wollte diese Regelung nur für Staatsangehörige von
Schengen-Ländern, nicht aber für Ausländer anderer Staaten anwenden. Er scheiterte
im Nationalrat allerdings mit seinem Vorhaben. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.2010
MARC BÜHLMANN

Die drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen Galladé (sp, ZH; Pa.Iv. 17.426),
Schmid-Federer (cvp, ZH; Pa.Iv. 17.427) und Bertschy (glp, BE; Pa.Iv. 17.428) «Jede
Schweizer Waffe registrieren» wurden Ende Oktober 2017 in der SiK-NR behandelt. Die
drei Nationalrätinnen hatten die Initiativen eingereicht, um damit Druck auf den
Bundesrat und das Parlament auszuüben, im Rahmen der Übernahme der Änderungen
der EU-Waffenrichtlinie eine Registrierungspflicht für Waffen einzuführen. Die
Kommission zeigte sich von der Idee nicht begeistert. Sie beantragte mit 16 zu 8
Stimmen bei 1 Enthaltung, den Initiativen keine Folge zu geben, weil sie keine
Notwendigkeit für eine systematische Registrierung der Waffen in der Schweiz sehe
und das geltende Waffenrecht für ausreichend erachte. Eine Registrierungspflicht sei
überdies schwierig umzusetzen und erleichtere den Kampf gegen Gewaltverbrechen
und weitere kriminelle oder terroristische Handlungen nicht. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.10.2017
ELIA HEER
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Der Nationalrat gab in der Frühjahrssession 2018 einer parlamentarischen Initiative
Galladé (sp, ZH) mit der Forderung, dass nur noch Personen einen
Waffenerwerbsschein erhalten, die dafür ein Bedürfnis nachweisen können, keine
Folge. Er fällte den Entscheid mit 120 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung, wobei neben
den geschlossenen Fraktionen der SVP und der FDP auch eine Mehrheit der CVP- und
BDP-Fraktionen gegen Folgegeben stimmten. Die grosse Kammer folgte damit dem
Antrag der Mehrheit der SiK-NR, die bezweifelte, dass ein Bedürfnis wirklich
nachgewiesen und kontrolliert werden könne. Ausserdem glaubte sie nicht, dass die
vorgeschlagene Änderung im Affekt verübte Gewaltdelikte verhindern könnte. Die
Kommissionsminderheit hatte vergeblich argumentiert, Schusswaffen seien besonders
gefährliche Gegenstände, die folglich nur an Personen ausgehändigt werden sollten, die
ein effektives Bedürfnis dafür nachweisen könnten und es sei sehr wohl möglich, mit
einer restriktiven Gesetzgebung den Waffeneinsatz im Affekt zu bekämpfen. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.2018
ELIA HEER

Mit einer im März 2017 eingereichten parlamentarischen Initiative forderte Nationalrat
Jean-Luc Addor (svp, VS) die Streichung einer Bestimmung im Waffengesetz, wonach
Zivilpersonen nur eine Waffe an öffentlich zugänglichen Orten tragen dürfen, wenn sie
glaubhaft machen können, dass sie diese benötigen, um sich selbst oder andere
Personen zu schützen. In Zeiten, in denen Terrorismus eine reelle Gefahr für die
Bevölkerung darstelle, könnten bewaffnete Bürgerinnen und Bürger laut Addor zur
besseren Sicherheit im öffentlichen Raum beitragen. Die SiK-NR beantragte im Oktober
2017 einstimmig (bei 3 Enthaltungen), der Initiative keine Folge zu geben, unter
anderem da in ihren Augen die Gewährleistung der Sicherheit und der öffentlichen
Ordnung nicht den Bürgerinnen und Bürgern überlassen werden dürfe. Addor zog seine
Initiative daraufhin im März 2018 zurück. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2018
ELIA HEER

Da zunehmend klar wurde, dass sich das Parlament im Rahmen der Übernahme der
Änderungen der EU-Waffenrichtlinie nicht für eine lückenlose Registrierungspflicht für
Schusswaffen aussprechen würde, zogen die Nationalrätinnen Galladé (sp, ZH),
Schmid-Federer (cvp, ZH) und Bertschy (glp, BE) ihre drei parlamentarischen Initiativen
(Pa.Iv. 17.426, 17.427 und 17.428), die ebendiese Forderung beinhaltet hätten, im
Sommer 2018 zurück. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
ELIA HEER

Ausländerinnen und Ausländer, die zugunsten des Islamischen Staats (IS) oder einer
anderen gewaltbereiten fundamentalistisch-muslimischen Gruppierung oder für die
Errichtung einer islamisch ausgerichteten Staatsordnung aktiv sind, sollen unverzüglich
aus der Schweiz ausgewiesen werden, forderte die SVP-Fraktion mit einer im Sommer
2017 eingereichten parlamentarischen Initiative. Die Schweiz müsse sich «gegen jede
Unterwanderung durch totalitäre Kräfte» schützen, so die Begründung des Vorstosses.
Berichte des Nachrichtendienstes gäben Anlass zur Annahme, dass sich ausländische
Personen in der Schweiz als Aktivistinnen und Aktivisten des politischen Islams
betätigten und damit die innere Sicherheit der Schweiz gefährdeten, da Attentate nicht
auszuschliessen seien. Die SPK-NR stützte Anfang 2018 die Forderung und gab der
Initiative mit 14 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung Folge. Sie hoffte, der Bundesrat
möge das Anliegen in seine Vorlage zur Verschärfung des strafrechtlichen
Instrumentariums zur Terrorismusbekämpfung aufnehmen. Ihre Schwesterkommission
sah in der parlamentarischen Initiative jedoch keinen Mehrwert gegenüber der
bundesrätlichen Vorlage und kritisierte zudem die unklare Verwendung von Begriffen
wie «islamisch» und «islamistisch» im Initiativtext. So lehnte die SPK-SR die Initiative
im Sommer 2018 mit 8 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2018
KARIN FRICK

Die SPK-NR bekräftigte im Mai 2019 erneut, dass sie Bestrebungen zum Schutz der
Schweizer Bevölkerung vor terroristischen Handlungen begrüsse. Dennoch beantragte
sie die parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion zur Ausweisung von Aktivistinnen
und Aktivisten des politischen Islams mehrheitlich zur Ablehnung, da der Bundesrat
mit den Vorlagen zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums sowie über
polizeiliche Massnahmen gegen Terrorismus in diesem Bereich bereits tätig geworden
sei. Der Nationalrat folgte diesem Antrag im Juni mit einer knappen Mehrheit von 94 zu
90 Stimmen bei 3 Enthaltungen und erledigte damit das Geschäft. Die
Befürworterinnen und Befürworter – darunter die geschlossene SVP-Fraktion und die
grosse Mehrheit der CVP-Fraktion – hatten vor allem den politischen Druck bei der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2019
KARIN FRICK
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Terrorismusbekämpfung hochhalten wollen, wie die Kommissionsminderheit ihren
Antrag begründet hatte. 29

Polizei

Da die Anforderungen an das Grenzwachtkorps und dessen Ressourcen in einem
Missverhältnis stünden, forderte eine parlamentarische Initiative Reymond (svp, GE)
eine Gesetzgebung, die die Sicherheit der Angehörigen des Grenzwachtkorps und der
Bevölkerung in den Grenzgebieten gewährleisten könne. Der Nationalrat gab dem
Vorstoss mit 98 zu 89 Stimmen nur knapp Folge, wobei eine Mehrheit der
Grünliberalen, der FDP und SP sowie die Hälfte der CVP dagegen stimmten. Der
Ständerat lehnte das Begehren nach der Überweisung einer Motion des Nationalrats
Romano (cvp, TI) (12.3071), die im Rahmen des Schengen/Dublin-Abkommens eine
Aufstockung des Grenzwachtkorps forderte, ab. Der Nationalrat sprach sich zudem
erneut für eine rasche Aufstockung des Grenzwachtskorps um 100 bis 200
Professionelle aus und gab einer entsprechenden Motion Fehr (svp, ZH) (12.3180) mit
160 zu 17 Stimmen Folge. Auf eine Stärkung des Grenzwachtkorps hin hätte auch eine
vom Nationalrat überwiesene Motion Barthassat (svp, GE) (12.3857) abgezielt. Sie hätte
den Bundesrat beauftragt, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, damit das
Grenzwachtkorps seine sicherheitspolitischen Aufgaben wahrnehmen kann. Unter
anderem sollte dafür die Koordination zwischen der Grenzwacht und den kantonalen
Polizeikorps verbessert werden. Der Ständerat wies den Vorstoss jedoch ab. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2013
NADJA ACKERMANN

Angestossen durch die öffentliche Debatte um die zunehmende Gewalt gegen Beamte
und bekräftigt durch die mehr als 12'000 Unterschriften, die der Tessiner Verein «Amici
delle Forze di Polizia Svizzere» zusammen mit dem Verband Schweizerischer
Polizeibeamter und dem Verband der Tessiner Kommunalpolizeien mit einer Online-
Petition für die Verschärfung der einschlägigen Strafbestimmung gesammelt hatte,
reichten die beiden bürgerlichen Nationalräte Bernhard Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496)
und Marco Romano (cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) Ende 2016 zwei gleichlautende
parlamentarische Initiativen ein. Angesichts der immer häufiger und brutaler
werdenden Angriffe auf Behörden und Beamte müsse der Ruf nach konsequentem
Durchgreifen endlich gehört werden, forderten sie. Mit der Festschreibung klarer
Minimalstrafen in Art. 285 StGB könne ein klares Zeichen, sowohl in präventiver als auch
in repressiver Hinsicht, gesetzt werden, so die Begründung der Initianten. Ihrem
Ansinnen nach soll Gewalt an Beamten (nicht aber blosse Drohung) neu mit mindestens
drei Tagen Freiheitsstrafe geahndet und die vorgesehene Höchststrafe im qualifizierten
Wiederholungsfall sogar verdoppelt werden können. Ebenfalls eine Geld- oder
Freiheitsstrafe erhalten sollen zudem Mitläufer, die zwar selbst keine Gewalt ausgeübt
haben, jedoch Teil einer gewalttätigen Gruppe waren. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Im Februar 2018 gab die Rechtskommission des Nationalrats den beiden
gleichlautenden parlamentarischen Initiativen Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496) und Romano
(cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) zur Anpassung des Strafmasses bei Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte Folge. Da man immer noch auf die Vorlage zur Harmonisierung
der Strafrahmen warte, sende sie mit der Annahme der Initiativen ein klares Signal, dass
es an der Zeit sei zu handeln, erklärte sie.
Ein knappes Jahr später, als der Entwurf zur Strafrahmenharmonisierung vorlag, lehnte
ihre Schwesterkommission die Initiativen ab, weil sie die geforderten Anpassungen im
Rahmen ebendieser Vorlage vornehmen wollte. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.01.2019
KARIN FRICK
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Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats reichte 2009 eine parlamentarische
Initiative ein, die eine bessere und schnellere Information des Parlaments bei
Notverordnungen verlangt. So soll die Geltungsdauer für dringliche Verordnungen zur
Wahrung der Landesinteressen im Ausland befristet werden. Für Verfügungen zur
Wahrung der Interessen der Schweiz sowie zur Wahrung der inneren und äusseren
Sicherheit müsste das zuständige parlamentarische Organ konsultiert und informiert
werden. Dringliche Finanzbeschlüsse würden die Zustimmung der Finanzdelegation
bedingen und bei Bedarf in einer ausserordentlichen Session verhandelt werden
können. Die SPK reagierte mit diesem Vorstoss auf den Bericht der
Geschäftsprüfungskommission zum Fall Tinner sowie auf die Swissair- und die UBS-
Krisen. In allen drei Fällen wurde der Bundesrat kritisiert, das Parlament umgangen zu
haben. In der Beratung schloss sich der Nationalrat einem Minderheitsantrag Fluri (fdp,
SO) an, der zusätzlich vorsieht, dass Notverordnungen zur Wahrung der inneren und
äusseren Sicherheit nur in Kraft bleiben, wenn der Bundesrat dem Parlament innert
sechs Monaten einen Gesetzesentwurf unterbreitet oder eine Parlamentsverordnung
gefasst wird. Die Kommissionsmehrheit hatte lediglich einen Gesetzesentwurf
vorgesehen und der Bundesrat hatte eine Frist von einem Jahr für einen
Gesetzesentwurf beantragt. Der Ständerat folgte zuerst dem Antrag des Bundesrats,
schwenkte aber im zweiten Durchgang auf die Linie des Nationalrats ein. Differenzen
zwischen den Räten gab es zudem in Bezug auf die Konsultationspflicht. Der Nationalrat
forderte, dass der Bundesrat spätestens 48 Stunden vor dem Erlass notrechtlicher
Verfügungen das zuständige parlamentarische Organ zu konsultieren hätte. Der
Ständerat begnügte sich mit der vom Bundesrat präferierten Informationspflicht
spätestens 24 Stunden nach dem Beschluss. Der Nationalrat schloss sich in der zweiten
Beratung dem Ständerat an. Nicht umstritten war die Forderung, dringliche Ausgaben
der Zustimmung der Finanzdelegation zu unterstellen. Beschlossen wurde zudem, dass
ein Viertel der Mitglieder eines Rats innerhalb einer Woche - statt wie vom Bundesrat
vorgesehen von fünf Wochen - eine ausserordentliche Session zu dringlichen
Ausgabebeschlüssen über CHF 500 Mio. beantragen kann. Keine Chance hatte ein
Antrag einer links-grünen Minderheit im Nationalrat, solche Beschlüsse immer von der
Zustimmung der Bundesversammlung abhängig zu machen. In der Schlussabstimmung
wurde das Gesetz schliesslich von beiden Kammern einstimmig bzw. mit einer
Gegenstimme angenommen. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2010
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Ida Glanzmann (cvp, LU) gesetzliche
Strukturen für die Einrichtung eines Staatssekretariats für innere Sicherheit. Den
momentanen Bedrohungen in Form von Cyberkriminalität, organisiertem Verbrechen
und insbesondere von terroristischen Anschlägen solle mit allen verfügbaren
Ressourcen begegnet werden. Dafür brauche es aber bessere Strukturen, in denen alle
operativen und administrativen Kräfte zusammengefasst würden. Einem
Staatssekretariat für innere Sicherheit, das dem EJPD angehängt würde, würden etwa
die Behörden für Strafverfolgung, die Sicherheitsorgane und die Nachrichtendienste
angehören. 
Die Kommission empfahl mit 20 zu 4 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben.
Hauptargument der SiK-NR gegen die Idee war der Hinweis auf die Gefahr, dass das gut
austarierte föderal organisierte Sicherheitssystem ausgehebelt würde, was entgegen
der Forderung gar mehr Unsicherheit schaffen würde. Es sei angezeigter, auf aktuelle
Bedrohungen spezifische Taskforces einzusetzen, was etwa mit der Taskforce Tetra im
Bereich der Bekämpfung von Terrorismus bereits geschehen sei. Staatssekretariate
seien eher Instrumente, die den Bundesrat in seiner Repräsentationsfunktion entlasten
würden. Auch wenn sich eine kleine Minderheit mit Verweis auf die
Sicherheitsbedürfnisse in der Bevölkerung und die Möglichkeit, einen nationalen
Ansprechpartner im föderalen System einzurichten, der auch Doppelspurigkeiten
verhindern würde, für das Vorhaben aussprach, zog die Initiantin im März 2016 ihr
Anliegen zurück. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.03.2016
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Parlamentsorganisation

Während der Debatte im Parlament hatte kein Gegner offen mit dem Referendum
gedroht. Verschiedentlich waren freilich Anträge auf Kürzungen der vorgeschlagenen
Entschädigungen mit dem Argument begründet worden, dass damit ein Referendum
verhindert werden könne. Die vorgenommenen Reduktionen genügten aber offenbar
nicht: Ende Oktober kündigten vier Studenten der Handelshochschule St. Gallen an,
dass sie mit der Unterschriftensammlung für Volksabstimmungen über alle drei Teile
der Vorlage (Geschäftsverkehrs-, Entschädigungs- und Infrastrukturgesetz) beginnen
würden. Einige bürgerliche Parlamentarier – unter ihnen die Nationalräte Blocher (svp,
ZH) und Stucky (fdp, ZG) – sowie der Schweizerische Gewerbeverband sicherten sofort
ihre Unterstützung zu. Trotz der politischen Unerfahrenheit des Referendumskomitees
wurde die Kampagne gegen das als Schritt in Richtung Berufsparlament charakterisierte
Reformpaket äusserst professionell organisiert: mit der Öffentlichkeitsarbeit und der
UnterschriftenSammlung wurde ein St. Galler Werbebüro betraut. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.11.1991
HANS HIRTER

Das Abstimmungsresultat vom 27. September fiel deutlich aus: Zwar stimmte das Volk
der Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes zu, die beiden Vorlagen, welche die
Arbeitssituation der Parlamentarier verbessert, die Bundesfinanzen aber zusätzlich
belastet hätten, wurden jedoch klar abgelehnt. Dabei war das Ergebnis bei der
Entschädigungserhöhung für die Nationalräte noch etwas deutlicher als bei den Mitteln
für die Einstellung von Assistenten.

Infrastrukturgesetz. 
Abstimmung vom 27. September 1992

Beteiligung: 45,6%
Nein: 1 339 597 (69,4%)
Ja: 590 484 (30.6%)

Parolen:
-Nein: SVP (5*), AP.
- Ja: FDP (8*), SP, CVP (6*), GP, LP, SD (1*), LdU (1*), EVP, PdA, EDU, SGB, CNG.

Revision Entschädigungsgesetz.
Abstimmung vom 27. September 1992

Beteiligung: 45,6%
Nein: 1 424 954 (72,4%)
Ja: 542 768 (27,6%)

Parolen: 
-Nein: SVP (6*), AP.
- Ja: FDP (4*), SP, CVP (3*), GP, LP, SD (1*), LdU (1*), EVP, PdA, EDU, SGB, CNG. 

Revision Geschäftsverkehrsgesetz.
Abstimmung vom 27. September 1992

Beteiligung: 45,4%
Ja: 1097185 (58,0%)
Nein: 794132 (42,0%)
Parolen:
- Ja: FDP (2*), SP, CVP (1*), GP, LP, SD (1*), LdU, EVP, PdA, EDU, SGB, CNG.
- Nein: SVP (9*), AP.

*In Klammern Anzahl der abweichenden Kantonalsektionen

Die nach dem Urnengang durchgeführte Umfrage ergab, dass die Verbesserung der
materiellen Stellung der Nationalräte von allen Bevölkerungsgruppen abgelehnt worden
war; am deutlichsten von den Landwirten und den beruflich wenig Qualifizierten, am
knappsten von den Hochschulabsolventen und den Personen in leitender Funktion. Wie
die Parteiparolen erwarten liessen, fiel die Ablehnung bei den Sympathisanten der GP

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.1992
HANS HIRTER
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und der SP weniger deutlich aus als bei den Anhängern weiter rechts stehender
Parteien; Zustimmung fand die Reform aber auch bei diesen nicht. Die Gegnerschaft
war zudem weniger ausgeprägt in der französischsprachigen Schweiz. Diese grössere
Wertschätzung der parlamentarischen Arbeit in der Westschweiz könnte damit erklärt
werden, dass in dieser Region auch auf kommunaler Ebene Parlamente und nicht
Gemeindeversammlungen die Regel sind. Bei der Befragung nach den
Entscheidmotiven zeigte sich, dass die Kritik fast ausschliesslich gegen die Erhöhung
der Entschädigungen und die damit verbundenen Kosten gerichtet war; das Festhalten
an der Idee eines Milizparlaments spielte hingegen eine weniger grosse Rolle. 36

Volksrechte

Die SVP-Fraktion im Nationalrat reichte zwei parlamentarische Initiativen zur
Einführung des Finanzreferendums ein. Darin verlangt sie, dass Verpflichtungs- oder
Rahmenkredite ab einem im Initiativtext nicht festgelegten Betrag dem fakultativen
Referendum unterstellt sein sollen (03.401). Kredite von einem niedriger liegenden
Minimalumfang sollen zudem auf Verlangen von je einem Drittel der Mitglieder der
beiden Ratskammern dem fakultativen Referendum unterstellt werden (03.402). Die
SPK des Nationalrats beantragte, dem ersten Vorstoss Folge zu geben und den zweiten
abzulehnen. Der Freisinnige Müller (ZH) reichte zudem eine vom Bundesrat zur
Ablehnung empfohlene Motion für ein fakultatives Finanzreferendum ein (03.3019). 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2003
HANS HIRTER

Von den beiden im Vorjahr von der SVP-Fraktion eingereichten parlamentarischen
Initiativen für mehr Volksabstimmungen über Finanzbeschlüsse des Parlaments konnte
sich eine, nämlich diejenige, welche die Einführung des Finanzreferendums verlangt,
durchsetzen. Die SPK des Nationalrats hatte sich mit Stichentscheid des Präsidenten
für eine Unterstützung entschieden. Demnach sollen Verpflichtungs- oder
Rahmenkredite ab einem im Initiativtext nicht festgelegten Betrag dem fakultativen
Referendum unterstellt sein. Gegen den Widerstand der geschlossenen Linken und
einer Mehrheit der CVP gab der Nationalrat dieser Initiative Folge. Dieses
Finanzreferendum (obligatorisch und/oder fakultativ) kennen alle Kantone. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
HANS HIRTER

Auf Antrag seiner SPK gab der Nationalrat einem Vorstoss der SVP-Fraktion keine Folge,
welcher die Einführung des Behördenreferendums für Parlamentsbeschlüsse verlangte,
die zu beträchtlichen Mehrausgaben führen. Gemäss diesem Vorschlag hätte eine
qualifizierte Minderheit von je einem Drittel der Mitglieder beider Kammern in solchen
Fällen eine Volksabstimmung anordnen können. Eines der Hauptgegenargumente der
SPK-Sprecher Beck (lp, VD) und Gross (sp, ZH) war, dass damit die Parlamentarier davon
dispensiert würden, breit akzeptierte Kompromisse zu finden und sich darauf
beschränken könnten, das Volk laufend zu Plebisziten über Ausgaben aufzurufen.
Zudem seien die Volksrechte bereits gut ausgebaut, da die meisten rechtlichen
Grundlagen der Ausgabenbeschlüsse dem fakultativen Referendum unterstellt seien.
Das finanzpolitische Behördenreferendum wird in einigen Kantonen praktiziert (u.a.
ZH). (Zur Einreichung der Initiative im Vorjahr siehe hier.) 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
HANS HIRTER

In der Regel ist ein politisches Anliegen der parlamentarischen Mehrheit nach einer
Ablehnung in einer Volksabstimmung nicht für alle Zeiten vom Tisch. Oft wird es, meist
in veränderter Form, rasch wieder in den politischen Prozess aufgenommen und vom
Parlament nochmals gutgeheissen. Dass die Bundesversammlung im Jahr 2003, also vier
Jahre nach dem Volksnein zu einer Mutterschaftsversicherung, eine neue Version
guthiess, veranlasste die SVP-Fraktion, eine Art Karenzfrist zu fordern. Mit einer
parlamentarischen Initiative verlangte sie, dass derartige Parlamentsbeschlüsse dem
obligatorischen Referendum zu unterstellen sind, wenn sie innerhalb von fünf Jahren
nach einem letzten negativen Volksentscheid erfolgen. Die SPK des Nationalrats hielt
gar nichts von dieser Forderung, da ein Nein zu einer Vorlage in den wenigsten Fällen
heisse, dass kein Handlungsbedarf bestehe und bei einer Neuauflage in der Regel eben
gerade die Haupteinwände der Gegner berücksichtigt würden. Sie beantragte
einstimmig (bei sieben Enthaltungen) der Initiative keine Folge zu geben und das
Plenum schloss sich dieser Empfehlung an. Auch von der SVP mochte sich niemand
mehr für den eigenen Vorschlag einzusetzen. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.2005
HANS HIRTER
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Die SPK des Nationalrats beantragte, einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion für die Einführung des Finanzreferendums nun doch keine Folge zu geben.
Der Nationalrat hatte dieser allgemein formulierten Initiative 2004 gegen den
Widerstand der Linken und einer Mehrheit der CVP mit knappem Mehr Folge gegeben
und damit die SPK mit der Ausarbeitung einer Vorlage beauftragt. In ihrem Bericht
konstatierte die SPK, dass die Wissenschaft aufgrund von Daten aus den USA sowie
schweizerischen Kantonen und Gemeinden nachgewiesen hat, dass dieses
direktdemokratische Recht zu weniger Staatsausgaben führt. Die Kommission hatte
dazu verschiedene Varianten formuliert und diese im Frühjahr 2007 in eine
Vernehmlassung gegeben. Neben der FDP und der SVP unterstützten auch
Economiesuisse und der Gewerbeverband die Vorlage. Der Bauernverband und die
Gewerkschaften sprachen sich ebenso dagegen aus wie SP, CVP, EVP und LP. Die
Staatspolitische Kommission des Nationalrats begründete ihren Ablehnungsantrag nicht
nur mit der mehrheitlich negativen Vernehmlassung, sondern auch mit der Angst vor
einer Blockierung der Bundespolitik. Meist sei eine Ausgabe gesetzlich verankert und
damit bereits heute mit dem Referendum gegen das Gesetz angreifbar. In anderen
Fällen wie etwa beim jährlichen Rüstungsprogramm würde sich die Volksabstimmung
zeitlich mit der Ausarbeitung des nächsten Programms überschneiden und damit eine
seriöse Planung verunmöglichen. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.11.2007
HANS HIRTER

Der Nationalrat hielt sich an den Antrag seiner SPK und beschloss mit 123 zu 60
Stimmen, der parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion für die Einführung des
Finanzreferendums keine Folge zu geben. Das Hauptargument der Gegner war, dass
beim Bund – im Gegensatz zu den Kantonen, die ja alle das Finanzreferendum kennen –
fast alle grossen Ausgabeposten auf Gesetzen beruhen, und diese ja bereits dem
fakultativen Referendum unterstellt sind. Gleich anschliessend an diesen Entscheid
beschloss der Nationalrat mit 120 zu 61 Stimmen, auch einer parlamentarischen
Initiative der Grünen für die Einführung des fakultativen Referendums bei
Rüstungsausgaben (06.442) keine Folge zu geben. Die SP, welche den SVP-Vorstoss
bekämpft hatte, stimmte in diesem Fall für die Ausweitung der Volksrechte, die SVP
dagegen. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
HANS HIRTER

Verschiedene Vorstösse von links und rechts, die die Einführung neuer Volksrechte
forderten, hatten in den Räten keine Chance. Eine parlamentarische Initiative
Tschümperlin (sp, SZ), welche die Einführung der Gesetzesinitiative auch auf
Bundesebene verlangt, wurde genauso abgelehnt wie die beiden parlamentarischen
Initiativen Reimann (svp, SG), die ein ausserordentliches fakultatives Referendum
(09.443) und ein Ratsreferendum (09.444) vorgesehen hätten. Eine qualifizierte
Minderheit der Bundesversammlung hätte bei ersterem verlangen können, dass ein
Beschluss zwingend dem fakultativen Referendum unterstellt wird. Mit dem
Ratsreferendum wäre es einer qualifizierten Minderheit möglich gewesen, für ein
fakultatives Referendum eine Volksabstimmung zu erzwingen. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2010
MARC BÜHLMANN

Der Export einer Schaffhauser Spezialität war das Ziel einer Motion Minder (parteilos,
SH) (12.3712). Mit der Volksmotion sollte „das partizipative Vakuum“ zwischen der
einflussreichen, aber aufwändigen und teuren Volksinitiative und der vergleichsweise
schwachen Petition gefüllt werden. Die Volksmotion, die von einer zu bestimmenden
Anzahl Bürgerinnen und Bürgern eingereicht werden soll, würde in den Räten den
gleichen Prozess durchlaufen wie eine parlamentarische Motion. Das Instrument war in
den letzten rund dreissig Jahren in einigen Kantonen und Gemeinden eingeführt
worden. Der Bundesrat lehnte die Motion mit der Begründung ab, dass ein Mehr an
Volksrechten diese nicht unbedingt stärken würde, sondern eher schwächen, wovon
etwa auch das Scheitern der allgemeinen Volksinitiative zeuge. Der Ständerat lehnte die
Motion ab. Ebenfalls eine Erweiterung des Katalogs an Volksrechten strebte eine 2012
noch nicht behandelte parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion an, die die
Einführung eines ebenfalls in den Kantonen weit verbreiteten fakultativen
Finanzreferendums fordert. Die kantonalen Erfahrungen zeigen, dass die
Vetomöglichkeit der Bevölkerung gegen finanzpolitische Vorlagen mit geringeren
Ausgaben und Schulden sowie tieferen Steuern einhergeht. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN
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Ende Berichtjahr diskutierte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative der SVP-
Fraktion, welche die Einführung eines Finanzreferendums auf nationalstaatlicher Ebene
forderte. Neue Ausgaben und Verpflichtungskredite sollten neu ab einem bestimmten
Betrag dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Einige SVP-Exponenten
argumentierten vergeblich, dass das auf Kantonsebene bewährte Instrument nicht nur
eine ideale Ergänzung zur Schuldenbremse darstelle, sondern auch der Bevölkerung die
Möglichkeit gebe, über wichtige Finanzbegehren mit zu entscheiden. Es wurde gar auf
die Gripen-Abstimmung verwiesen, die ja eigentlich nur durch einen Trick zu einem
verkappten Finanzreferendum umgewandelt worden sei. Die Kommissionsmehrheit
machte die Gefahr von Blockaden, von Übersteuerung der Politik und von
Eigenmächtigkeit geltend. Ein Finanzreferendum habe eine bremsende Wirkung und
der Entscheid, welche Beschlüsse einem Referendum unterstellt werden können und
welche nicht, sei immer auch willkürlich. Da es auf nationaler Ebene keine Instanz gebe,
die überprüfen könne, wann die Unterstellung unter ein fakultatives Referendum
angebracht sei und wann nicht, hätten sich in einer bereits 2007 im Rahmen einer
damals eingereichten parlamentarischen Initiative der Staatspolitischen Kommission
durchgeführten Vernehmlassung zum gleichen Anliegen vor allem die Parteien negativ
geäussert. Das Plenum gab der Initiative schliesslich mit 115 zu 71 Stimmen keine Folge.
Geschlossen für die Idee stimmten die SVP- und die GLP-Fraktion, während sowohl die
BDP, aber auch die SP und die GP gegen das Begehren votierten. Die FDP, die 2005
noch für die Einführung eines Finanzreferendums war, stimmte mit Ausnahme zweier
Abweichler ebenfalls gegen Folge geben. Die Diskussion um eine Erweiterung des
Katalogs an Volksrechten dürfte damit allerdings kein Ende nehmen. Eine im Berichtjahr
noch nicht behandelte parlamentarische Initiative Hiltpold (fdp, GE) verlangt nämlich
die Einführung der auf Kantonsebene ebenfalls flächendeckend eingesetzten
Gesetzesinitiative. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2013
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Mit der in der Presse als «Kuhhandel» bezeichneten Verknüpfung der Steuerreform und
der AHV-Finanzierung wurde auch eine juristische Diskussion laut, die sich um das
Thema «Einheit der Materie» drehte. Dieser Grundsatz ist ein wichtiger Bestandteil bei
der Entscheidung, ob eine Volksinitiative gültig ist oder nicht. Er verlangt, dass zwei
verschiedene Sachfragen nicht in ein und der gleichen Abstimmungsvorlage verknüpft
werden dürfen, weil sonst die Gefahr besteht, dass Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger ihre Präferenzen nicht klar äussern können. Wenn etwa die eine Sachfrage
bei einer Person auf Zustimmung, die andere aber auf Ablehnung stösst, kann eigentlich
weder ein Ja noch ein Nein in die Urne gelegt werden. Ob und wann «zwischen den
einzelnen Teilen einer Initiative ein sachlicher Zusammenhang besteht» (BG über die
politischen Rechte, Art. 75 Abs. 2), ist freilich Interpretationssache. Die Frage, die sich
Thomas Minder (parteilos, SH) stellte und gleich in eine parlamentarische Initiative
verpackte, war, ob die Einheit der Materie auch für Behördenvorlagen gelten müsse, die
dem Referendum unterstellt sind. In seiner schriftlichen Begründung zu seinem
Vorstoss zitierte der Schaffhauser juristische Literatur, die sich darauf stützt, dass es
unerheblich sei, wer Urheber einer Abstimmungsvorlage sei, dass der Grundsatz also
auch für Bundesbeschlüsse zu gelten habe. Es sei nun aber an der Bundesversammlung
zu entscheiden, ob sie dies auch so sehe. 
Eine 6 zu 4-Mehrheit (bei 2 Enthaltungen) der SPK-SR sah das in der Tat so und gab der
parlamentarischen Initiative Folge. Es sei zwar schwierig, diesen Grundsatz immer
einzuhalten, die vom Parlament verabschiedeten Gesetze sollten aber den gleichen
Anforderungen genügen wie Volksinitiativen, weshalb ein entsprechendes Gesetz
geprüft werden solle. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.10.2018
MARC BÜHLMANN

Mit 13 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen gab die SPK-NR der parlamentarischen
Initiative Minder (parteilos, SH) keine Folge. Es sei in der Praxis kaum möglich, zu
entscheiden, ob die Einheit der Materie bei Erlassen der Bundesversammlung gegeben
sei. Ob ein, wie von Minder geforderter, sachlicher Zusammenhang von Teilen einer
Vorlage bestehe – immerhin eine Grundlage für den Entscheid über die Gültigkeit einer
Volksinitiative –, könne in der Praxis bei Erlassen nicht «trennscharf» beurteilt werden.
Zudem könne eine solche Forderung den Spielraum des Parlaments beim Finden von
Kompromisslösungen zu stark einschränken, so die Kommissionsmehrheit bei ihrer
Begründung. Eine Vorlage könne per Referendum bekämpft werden, wenn man mit der
Verknüpfung unterschiedlicher Themen nicht einverstanden sei. Die starke
Kommissionsminderheit war allerdings der Meinung, dass Erlasse gleich behandelt

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.08.2019
MARC BÜHLMANN
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werden sollten wie Volksbegehren. Ungeachtet dessen ging die Initiative anschliessend
zurück an die SPK-SR, die ihr bereits Folge gegeben hatte. 47

Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Reto Lindegger, directeur de l'Association des communes suisses (ACS), associé au
consultant indépendant Andreas Müller, proposent la création d'un droit de
référendum communal contre les lois fédérales. Au même titre que les cantons, les
communes pourraient convoquer un référendum populaire au niveau national. A
l'échelon cantonal, sept cantons (BL, GR, LU, SO, TI, ZH, JU) offrent cette possibilité
pour les objets cantonaux. Le référendum serait validé si 200 communes réparties sur
15 cantons le demandent. Ce chiffre équivaut à 10% des communes recensées en Suisse
et est en moyenne le pourcentage de communes requis dans les sept cantons. La
proposition des auteurs a été portée aux chambres par Stefan Müller-Altermatt (pdc,
SO) au moyen d'une initiative parlementaire. 
Plusieurs raisons motivent cette requête. Les intérêts des communes ne seraient pas
considérés correctement par les instances supérieures. L'autonomie des communes et
leur marge de manœuvre seraient de plus en plus menacées, les causes en étant
l'augmentation de la complexité de leurs tâches, la judiciarisation et la centralisation
des compétences. Ces entités deviennent alors de simples organes d'exécution des
décisions prises par la Confédération et les cantons. Avec ce nouveau droit, elles
pourraient ainsi renforcer leur position au niveau national. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
DIANE PORCELLANA

Landesverteidigung

Militäreinsätze

Parmi trois initiatives parlementaires déposées en fin d’année 2004 par le groupe des
Verts au Conseil national, l’une d’elles demandait que la sécurité intérieure soit
totalement démilitarisée et entièrement confiée aux autorités civiles. Elle visait par là
même directement l’engagement de l’armée pour la protection des ambassades. La
Commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-CN) s’est prononcée
en début d’année à l’encontre de cette initiative par 15 voix contre 5. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.02.2005
ELIE BURGOS

Les débats autour de la question de la surveillance d’ambassades par l’armée s’est
poursuivi durant l’année sous revue. Une initiative parlementaire des Verts, déposée
en 2004, a été rejetée par 115 voix contre 60 au Conseil national. Les Verts, qui
dénonçaient une augmentation spectaculaire du nombre de jours de service militaire
consacrés à des missions intérieures – surveillance d’ambassades notamment –,
demandaient une démilitarisation de la sécurité intérieure, et une séparation plus
claire entre les tâches dévolues à l’armée et à la police. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
ELIE BURGOS

Ausrüstung und Beschaffung

La grande chambre a décidé de ne pas donner suite à deux initiatives parlementaires
concernant l'acquisition d'armement. La première, émanant du député Hubacher (ps,
BS), entendait soumettre au référendum facultatif toutes les décisions du parlement en
matière d'achat de matériel de guerre, de constructions militaires ou de places
d'armes. La seconde, du conseiller national Rechsteiner (ps, SG) (Iv.pa. 90.234),
prévoyait un moratoire de cinq ans sur les mêmes sujets. L'opinion majoritaire, lors des
débats, fut, concernant le premier texte, que le peuple avait déjà refusé une initiative
populaire de même teneur en 1987, qu'il était illogique de n'astreindre qu'un seul
secteur des dépenses fédérales au référendum, que la part des dépenses militaires
dans le budget de la Confédération ne cessait de diminuer et que la cohérence globale
de l'armée serait menacée. Pour le second texte, il fut particulièrement argué qu'une
telle mesure porterait atteinte au concept Armée 95 et que l'armée devait pouvoir être
constamment modernisée et adaptée aux circonstances afin de garantir son
efficacité. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.1991
SERGE TERRIBILINI
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Nachdem die beiden Gewerkschaftsdachverbände SGB und Travail.Suisse zu
Jahresbeginn das Referendum gegen eine Revision des Arbeitsgesetzes im
Zusammenhang mit der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten in den Bahnhof- und
Flughafenarealen eingereicht hatten, stimmte das Volk im Herbst darüber ab. Inhaltlich
ging es darum, in grossen Zentren des öffentlichen Verkehrs (d.h. in etwa 25 Bahnhöfen
und den Flughäfen) die Beschäftigung von Verkaufspersonal an Sonntagen und am
Abend ohne Sonderbewilligung und ohne Limitierung des Warenangebots auf
Reisebedarf zu erlauben. Die Gegner der Vorlage, neben den Gewerkschaften die SP,
die GP, die EVP, die PdA und die EDU sowie die Organisationen der protestantischen
und der katholischen Kirchen, sahen in dieser Liberalisierung nur einen ersten Schritt
zu einer generellen Aufhebung des Sonntagsarbeitsverbots. Sie massen deshalb der
Gesetzesrevision, von der direkt lediglich rund 2500 Beschäftigte in den grossen
Bahnhöfen und Flughäfen betroffen waren, einen grossen symbolischen Wert zu.
Opposition meldete auch der Schweizer Detaillistenverband, in welchem die kleinen
Verkaufsgeschäfte zusammengeschlossen sind, an. Er befürchtete Konkurrenznachteile,
weil sich seine Mitglieder in der Regel die teuren Mieten in den Bahnhöfen nicht leisten
und deshalb von den liberaleren Öffnungszeiten nicht profitieren können.

Für die Arbeitsgesetzrevision traten die SVP, die FDP, die CVP und die Liberalen sowie
Economiesuisse und der Gewerbeverband ein. Am meisten erstaunte die sehr deutlich
(mit 122:9 Stimmen) beschlossene Ja-Parole der traditionell der katholischen Kirche
nahe stehenden CVP; lediglich fünf ihrer Kantonalparteien entschieden sich für ein
Nein (LU, OW, SZ, TI, VS) und eine gab die Stimme frei (BL). Dass sich die Leitung der SBB
ebenfalls für die Gesetzesrevision einsetzte, da sie mit der Vermietung dieser Läden
beträchtliche Einnahmen erzielt, verärgerte die Gewerkschaften. Die Befürworter
argumentierten, die dank einer bis zur Volksabstimmung geltenden Sonderbewilligung
des Bundesrats zugelassenen liberalisierten Öffnungszeiten entsprächen offensichtlich
einem Bedürfnis der Konsumenten. Zudem wiesen sie darauf hin, dass die Ablehnung
der Vorlage nicht etwa, wie von den Gegnern behauptet, die Beibehaltung des
gegenwärtigen Zustandes, sondern eine Rückkehr zu den früheren restriktiven
Verhältnissen bedeuten würde. Dies hätte die Schliessung von Läden resp. eine massive
Reduktion ihres Sortiments und ihrer Verkaufsfläche und damit auch die Entlassung von
Personal zur Folge.

Das Volk stimmte am 27. November der Arbeitsgesetzrevision und damit der generellen
Öffnung der Läden in grossen Bahnhöfen und Flughäfen an Sonntagen und am Abend
mit einer hauchdünnen Mehrheit von 50,6% zu. Am deutlichsten war die Zustimmung
in den städtischen Zentren der Deutschschweiz, die ländlichen Regionen der
französischsprachigen Schweiz wiesen die höchsten Nein-Anteile auf. Angenommen
wurde die Vorlage allerdings nur in sieben, stark urbanisierten Kantonen (ZH, GE, BS, BL,
BE, AG und ZG). Am meisten Ja-Stimmen gab es im Kanton Zürich (62%), am wenigsten
im Jura mit 21%.

Abstimmung vom 27. November 2005

Beteiligung: 42,3%
Ja: 1 026 833 (50,6%) 
Nein: 1 003 900 (49,4%) 

Parolen:
– Ja: SVP (1*), FDP, CVP (6*), LP, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV, Arbeitgeberverband.
– Nein: SP, GP, EVP, SD, EDU; SGB, Travail.Suisse, ev. und kath. Landeskirchen.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Obwohl das Referendum gegen die Arbeitsgesetzrevision von den Gewerkschaften
eingereicht und von allen Linksparteien unterstützt worden war, zeigte die Vox-Analyse,
dass beim Entscheid über die Ladenöffnungszeiten am Sonntag nicht der Links-
Rechts-Konflikt dominierte. Im Vordergrund standen vielmehr Werthaltungen wie die
Religiosität, die Einstellung zum Wirtschaftssystem und in geringerem Masse auch zur
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Modernisierung der Schweiz. Am grössten war der Verhaltensgegensatz zwischen
intensiv praktizierenden Christen und Personen, die nur selten oder gar nicht an
Gottesdiensten teilnehmen. Da stark religiös geprägte Menschen und auch die Wahrer
von Traditionen sich politisch eher rechts einordnen, spielte die politische
Grundhaltung eine weniger grosse Rolle, als angesichts der Haltung der politischen
Parteien hätte erwartet werden können. Die Parolen der Bundesratsparteien wurden
entsprechend unterschiedlich befolgt. Am treuesten waren die Sympathisanten der
FDP, welche zu 78% ein Ja in die Urne legten. Bei der SP und der SVP war die
Anhängerschaft hälftig gespalten und bei der CVP stimmten zwei von drei
Sympathisanten gegen die Parteiparole. 52

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Nachdem die SP und die Gewerkschaften gegen den 1991 vom Parlament beschlossenen
Abbau der Stempelsteuer auf Finanzmarktgeschäften ein Referendum eingereicht
hatten, kam die Vorlage am 27. September zur Abstimmung.

Die Argumente für und gegen die Änderung des Stempelsteuergesetzes unterschieden
sich kaum von jenen, welche schon 1991 im Rahmen der Revision der
Bundesfinanzordnung, in welche die Änderung des Stempelsteuergesetzes integriert
war, vorgebracht worden waren. Mit einem klaren Mehr von 61,5% wurde die Vorlage
vom Volk angenommen; die höchsten Ja-Anteile mit 68 bis 71% verzeichneten die
Finanzzentren Genf, Zürich und Zug, den geringsten Anteil mit 50,8% erzielte der
Kanton Uri. Gemäss der Vox-Analyse waren parteipolitische Merkmale und die Links-
Rechts-Orientierung besonders relevant für das Stimmverhalten. Unter den
bürgerlichen Parteien konnte die FDP ihre Anhängerschaft am besten hinter ihre Parole
scharen. Im rot-grünen Lager, welches die eigentliche Gegnerschaft der Vorlage
ausmachte, konnte die SP ihre Anhängerschaft nicht von einem Nein überzeugen: fast
die Hälfte ihrer Sympathisanten stimmte für die Abschaffung der Stempelabgaben;
unter der grünen Wählerschaft waren es mit 42% etwas weniger. Die
soziodemographischen Merkmale wie Alter, Geschlecht, Bildung und Sprachregion
waren kaum relevant für das Stimmverhalten. Bei den Beweggründen wurden von den
Befürwortern die Erhaltung des Finanzplatzes Schweiz, die Verhinderung von
Kapitalabwanderung sowie die Konkurrenzfähigkeit des Bankenwesens genannt. Unter
den Nein-Stirnmenden gaben 42% die prekäre Situation der Bundesfinanzen und die
fehlende Kompensation der Einnahmenausfälle als Hauptgrund für ihre ablehnende
Haltung an. Eine zweite wichtige Gruppe von Gegnern liess vor allem eine grundsätzlich
kritische Haltung gegenüber dem profitorientierten Denken der Banken erkennen.

Abstimmung vom 27. September 1992

Beteiligung: 45,7%
Ja: 1 230 579 (61,5%)
Nein: 771'351 (38,5%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVR, SVP, LP, LdU, EVP (1*), AP; SHIV, SGV.
– Nein: SP, GP, PdA, EDU; SGB, CNG.
– Stimmfreigabe: SD
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

01.01.90 - 01.01.20 17ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Finanz- und Ausgabenordnung

Mit 90:75 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion Folge, welche die Einführung des Finanzreferendums auf Bundesebene
verlangt. Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen, die neue einmalige oder neue
wiederkehrende Ausgaben nach sich ziehen, sollen ab einem bestimmten Betrag dem
fakultativen Referendum unterstehen. Gemäss der Mehrheit der vorberatenden SPK
könnten einzelne konkrete Ausgaben für das Volk von grösserem Interesse sein als
abstrakte Gesetze. Analysen auf Gemeinde- und Kantonsebene hätten zudem gezeigt,
dass das Finanzreferendum eine bremsende Wirkung auf die Ausgaben und die
Verschuldung habe. Linke und Teile der CVP lehnten den Vorstoss ab mit dem Hinweis,
dass die Ausgaben zumeist auf Gesetzen beruhen, die bereits dem Referendum
unterstanden. Eine weitere parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion (Pa. Iv.
03.402), welche die Einführung eines Behördenreferendums für Parlamentsbeschlüsse
verlangte, die zu nennenswerten Mehrausgaben führen, wurde verworfen. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
MAGDALENA BERNATH

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Ende Februar war ein Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung geschickt worden,
welcher auf eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion aus dem Jahr 2004
zurückgeht, welche das Finanzreferendum auf Bundesebene einführen wollte.
Verpflichtungskredite, welche neue einmalige Ausgaben von mehr als 200 Mio Fr. oder
neue wiederkehrende Ausgaben ab 20 Mio Fr. vorsehen, sollten damit dem fakultativen
Referendum unterstellt werden. Die Initianten hatten sich davon ein grösseres
Interesse des Volkes an Abstimmungen und eine bremsende Wirkung auf die Ausgaben
und die Schulden erhofft. Während sich die Wirtschaftsverbände und die bürgerlichen
Parteien positiv zu der Initiative äusserten, gab es insbesondere von linker Seite und
Teilen der CVP Widerstand. Auch die Konferenz der Finanzdirektoren (FDK) wies auf
kritische Punkte hin, obwohl sich der Vorstand insgesamt für ein Finanzreferendum auf
Bundesebene ausgesprochen hatte. Als entscheidend erachtete diese, dass der Bund
für die Kantone ein verlässlicher Partner bleibe und dass Kredite, die für den Vollzug
der Programmvereinbarungen nötig sind, als gebunden qualifiziert und nicht dem
Finanzreferendum unterstellt werden. Einige Kantone befürchteten zudem rechtliche
Unsicherheiten, da sich auch in der kantonalen Praxis bisweilen Abgrenzungsprobleme
in der Frage ergeben, bei welchen Beschlüssen das Finanzreferendum zur Anwendung
kommen kann. Im Anschluss an die Vernehmlassung und nach der Prüfung
verschiedener Umsetzungsmöglichkeiten der Initiative beschloss die Staatspolitische
Kommission des Nationalrates mit 12 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung, nicht auf die
Vorlage einzutreten und die Initiative dem Rat zur Abschreibung zu beantragen. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.11.2007
LINDA ROHRER

Der Nationalrat schrieb mit 123 zu 60 Stimmen gegen den Widerstand der SVP, welche
den Vorstoss 2003 eingereicht hatte, eine parlamentarische Initiative ab, mit der auf
Bundesebene ein Finanzreferendum verlangt wurde. 2004 hatte der Rat dem Begehren
in einer ersten Phase Folge gegeben. Nach einer breiten Vernehmlassung war die
Kommission in der Zwischenzeit aber zur Einsicht gelangt, dass ein Finanzreferendum
auf Bundesebene umstritten ist und wohl auch nicht zweckmässig wäre. Bundesrat
Merz sprach sich ebenfalls für eine Abschreibung aus, da es zielführendere Instrumente
zur Eindämmung der Bundesausgaben gebe, insbesondere die Schuldenbremse, zudem
würden mit diesem Instrument Ausgaben, die von Bundesrat und Parlament als
dringlich erachtet werden, über Gebühr verzögert. 56
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Diverse Medien berichteten über die parlamentarische Initiative Badran (sp, ZH), die
eine Beschränkung der Verkäufe von wichtigen Energieinfrastrukturen der Schweiz an
ausländische Investoren forderte. Ausgangspunkt der Idee waren gemäss dem Corriere
del Ticino auch Pläne der Alpiq gewesen, grosse Anteile ihrer Wasserkraftwerke an
ausländische Investoren zu veräussern.
Im Januar 2018 gab die Energiekommission des Nationalrates (UREK-NR) der
parlamentarischen Initiative Folge und begrüsste somit die Forderung, dass der Erwerb
von strategischen Infrastrukturen in der Energiebranche durch ausländische
Investoren eingeschränkt werden soll. So sollen die Bestimmungen über den Erwerb
dieser Infrastrukturen dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch
Personen im Ausland („Lex Koller“) unterstellt werden. Obwohl teilweise noch Zweifel
am Instrument „Lex Koller“ bestanden, sprach sich die UREK-NR mit 9 zu 3 Stimmen bei
einer Enthaltung für die Initiative aus. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.01.2018
MARCO ACKERMANN

Einstimmig gab im März 2018 auch die UREK-SR einer parlamentarischen Initiaitive
Badran (sp, ZH) zur Unterstellung der strategisch wichtigen Infrastrukturen des
Energiesektors (Wasserkraftwerke, Stromnetze und Gasnetze) unter die Lex Koller
Folge. Damit sollen diese für das einwandfreie Funktionieren der Schweiz notwendigen
Schlüsselinfrastrukturen vor einer ausländischen Übernahme geschützt werden. Es
gebe selten Geschäfte, in denen sich SVP-Stratege Christoph Blocher und Jaqueline
Badran einig seien, die Sorge um den Ausverkauf der inländischen Strom- und
Wasserversorgung an ausländische Investoren verbinde aber die beiden Zürcher
Politgrössen, postulierte der Tages-Anzeiger kurz vor der Kommissionssitzung. Nicht
nur Politikerinnen und Politiker der Polparteien wünschten sich eine
Gesetzesanpassung, wie die einstimmig gesinnte Kommission zu erkennen gab. Eine
«grosse Mauer gegen die Chinesen» könne so geschaffen werden, titelte der «Blick»,
und die wettbewerbsverzerrenden Aufkäufe durch den chinesischen Staatsfonds
könnten damit unterbunden werden, erklärte Ruedi Noser (fdp, ZH) in derselben
Zeitung. In der Offensive gegen eine etwaige Verkaufsbeschränkung stand gemäss
Tages-Anzeiger der VSE, da der Verband befürchtete, mit der Ausweitung der Lex Koller
«die bereits angespannte Lage der Elektrizitätswirtschaft zusätzlich [zu]
verschärfen». 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2018
MARCO ACKERMANN

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Suite à l’échec de la LOSETP, la CTT-CN a décidé à l’unanimité de déposer une initiative
parlementaire de commission afin de renforcer la police ferroviaire. Pour rallier les
commissaires PS et UDC, il a fallu abandonner la possibilité de privatiser la police des
transports et octroyer à cette dernière des compétences plus étendues. La question de
l’armement éventuel de l’organe de sécurité ne sera pas réglée au niveau de la loi, afin
que le Conseil fédéral ait la possibilité, le cas échéant, de le modifier rapidement en
fonction de l’évolution de la situation. 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.05.2009
NICOLAS FREYMOND

En début d’année, la CTT-CN a présenté le projet de loi sur les organes de sécurité des
entreprises de transports publics (LOST), qu’elle a élaboré suite à l’échec, l’année
précédente, du projet gouvernemental portant le même titre. S’il reprend tels quels les
éléments non contestés de la première tentative, le nouveau projet exclut la possibilité
de déléguer à des tiers les tâches relevant de la police des transports, afin de rallier le
PS et l’UDC qui avaient catégoriquement refusé leur privatisation. Il définit en outre
précisément les tâches respectives de la police des transports et du service de
sécurité. Concernant l’armement éventuel des policiers des transports, la commission a
renoncé à légiférer, préférant confier au gouvernement la compétence d’en décider en
fonction de l’évolution de la situation. Le Conseil fédéral a émis un avis très favorable
sur l’ensemble du projet, ne formulant aucune critique, ni même la moindre réserve. Il
a par ailleurs souligné la nécessité de remplacer la loi du 18 février 1878 concernant la
police des chemins de fer, en raison de son obsolescence manifeste.
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Lors de la session de printemps, le Conseil national a approuvé l’entrée en matière sans
opposition. Lors de la discussion par article, l’armement des agents de la police des
transports a une nouvelle fois suscité la controverse. Une minorité Lachenmeier-
Thüring (verts, BS) a proposé d’exclure expressément la possibilité pour ces agents de
porter des armes à feu, estimant que ni leur sécurité, ni celle des usagers des
transports publics ne l’exigent, d’autant plus que l’arrestation et la poursuite pénale
sont de la compétence des polices cantonales auxquelles la police des transports ne
fait que remettre les contrevenants. À l’inverse, Max Binder (udc, ZH), au nom de la
commission, a rappelé que le choix de cette dernière de confier au Conseil fédéral la
compétence de déterminer l’équipement de la police des transports en fonction des
risques effectifs résultait d’un compromis entre partisans et adversaires du précédent
projet. Par 113 voix contre 30, les députés ont suivi leur commission et rejeté la
proposition minoritaire. Une minorité Markus Hutter (plr, ZH) a en outre proposé de
permettre non seulement à la police des transports, mais aussi au service de sécurité
d’arrêter provisoirement les resquilleurs à des fins d’identification et de maintien de la
sûreté. La commission a répliqué que l’attribution d’une compétence policière à des
agents ne disposant pas de la formation correspondante était problématique, en
pratique comme du point de vue de l’Etat de droit, et revenait d’ailleurs peu ou prou à
supprimer la distinction entre service de sécurité et police des transports. Là encore, le
plénum a suivi sa CTT, par 128 voix contre 30. Les autres dispositions n’ont pas suscité
de discussion et, au vote sur l’ensemble, le projet de LOST a été adopté par 152 voix
contre 5.

Au Conseil des Etats, le projet a reçu un accueil très favorable. Sur proposition de leur
commission, les sénateurs l’ont toutefois amendé afin d’obliger toute entreprise de
transport qui gère sa police des transports à offrir ses prestations aux autres
entreprises de transport à des conditions comparables, l’OFT étant par ailleurs habilité
à statuer en cas de litige. Au vote sur l’ensemble, la chambre des cantons a adopté le
projet ainsi modifié à l’unanimité. La chambre basse ayant tacitement éliminé cette
unique divergence, la LOST a été adoptée en votation finale à l’unanimité par les deux
conseils. 60

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Im Dezember 2018 entschied sich der Nationalrat, der parlamentarischen Initiative
Walliser (svp, ZH) auf Änderung des Gesetzes über Stauanlagen keine Folge zu geben.
Der Initiant hatte eine Lockerung vor allem für kleinere Stauanlagen wie etwa
Feuerwehrweiler verlangt. Sowohl die Kommission (mit 13 zu 8 Stimmen bei 1
Enthaltung) als auch der Gesamtrat (mit 113 zu 73 Stimmen bei 5 Enthaltungen) sprachen
sich allerdings mit Verweis auf schon heute mögliche Ausnahmen gegen die Initiative
aus. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2018
SEAN MÜLLER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

In der Deutschschweiz wurde der Abstimmungskampf wegen der mangelnden
Unterstützung von SP und SGB nur sehr lau geführt, ganz im Gegensatz zur Romandie,
wo die Gegner der Vorlage in den Medien stärker präsent waren. Alle Parteien – mit
Ausnahme von PdA und SD – sowie die Gewerkschaften unterstützten die Vorlage; die
Grünen waren uneins und beschlossen Stimmfreigabe. Am 29. November hiess das Volk
die Gesetzesrevision mit 63,4% Ja-Stimmen gut. Die Romandie zeigte sich dem neuen
Gesetz gegenüber kritischer als die Deutschschweiz, aber längst nicht mehr so negativ
wie 1996. Einzig die Kantone Jura (64,8% Nein-Stimmen), Neuenburg (51,6%) und
Freiburg (50,1%) lehnten ab, während Genf (54,5% Ja-Stimmen), Waadt und Wallis (je
55,9%) zwar unterdurchschnittlich annahmen, ihr deutliche Ablehnung von 1996 aber
doch in eine Zustimmung umwandelten. Der Tessin, der zwei Jahre zuvor noch klar auf
der Seite der Nein-Stimmenden war, hiess das Gesetz im zweiten Anlauf mit 60,3% gut.
Die Deutschschweizer Kantone sagten alle deutlich ja, allerdings mit recht grossen
Unterschieden. Die Ja-Stimmen-Anteile lagen zwischen 58,8% (Thurgau) und 74,1%
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(Zürich).

Abstimmung vom 29. November 1998

Beteiligung: 38,1%
Ja: 1'072'978 (63,4%) 
Nein: 620'011 (36,6%) 

Parolen:
– Ja: CSP, CVP, EDU, EVP, FDP, FPS, LdU (1*), SPS (2*), SVP; SAV, SBV, SGB, SGV,
TravailSuisse, VSA
– Nein: KVP, PdA (1*), SD (1*); Frauen macht Politik (FraP)
– Stimmfreigabe: GPS (3*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 62

Elaborée sur la base d’une initiative parlementaire Lüscher (plr, GE), la libéralisation
des heures d’ouverture des magasins de stations-services adoptée par le parlement en
décembre 2012 a été combattue par voie de référendum. Regroupés au sein de
« L’Alliance pour le dimanche », les opposants de la révision de la loi sur le travail
(syndicats, PS, verts, PEV, et plusieurs organisations religieuses dont la Fédération des
Eglises protestantes et la Conférence des évêques suisses) ont déposé plus de 70'000
signatures valides en avril de l’année sous revue. Comme cela fut le cas lors des
délibérations parlementaires, le projet a bénéficié du soutien des autorités fédérales,
des partis de droite (UDC, PLR, PDC, vert’libéraux et PBD) et des associations
d’employeurs et de l’économie (USAP, USAM et economiesuisse). L’analyse des
annonces publicitaires menée par l’Année politique suisse (APS), a démontré que,
durant la campagne, les partisans ont axé leur communication sur les absurdités
bureaucratiques en vigueur. En effet, la loi sur le travail autorisait l’ouverture des
magasins concernés la nuit, mais entre 1h et 5h, ceux-ci n’avaient pas le droit de vendre
des produits qui n’étaient pas immédiatement consommables. Le camp du oui a misé
sur des comparaisons concrètes, par exemple en avançant que les pizzas surgelées,
contrairement aux pizzas cuites, ne pouvaient être vendues de manière continue.
Quant aux adversaires, ils se sont surtout opposés à la journée de travail de 24 heures
et à une dégradation des conditions de travail pour le personnel de vente. Il est à
souligner que la valeur du dimanche a été très nettement reléguée au second plan. Cela
est sans doute attribuable au fait que la campagne des adversaires a été orchestrée par
les syndicats et non par les organisations religieuses. Le 22 septembre, la révision de la
loi sur le travail a été acceptée par 55,8% des votants, confirmant ainsi les résultats des
sondages publiés au cours de la campagne. Au niveau des régions linguistiques,
l’approbation s’est avérée être plus élevée au Tessin (63.6%) qu’en Suisse alémanique
(56.8%) et surtout qu’en Suisse romande (50.9%). De manière générale, les habitants
des communes urbaines et d’agglomérations ont été plus favorables à la libéralisation
que les résidents de communes rurales.

Votation du 22 septembre 2013

Participation: 45,8% 
Oui: 1'324'530 (55,8%) 
Non: 1'049'502 (44,2%) 

Consignes de vote:
– Oui: UDC, PLR, PDC, PVL, PBD, UPS, eco, USAM, USP
.– Non: PSS, Verts, PEV, PCS, USS, TravS.
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Silva Semadeni (sp, GR) die Ergänzung des
Artikels 17 des SpoFög durch das fakultative Referendum für die finanzielle
Unterstützung Olympischer Spiele durch den Bund. Damit griff sie die Debatte auf, die
sie zum Projekt Sion 2026 im Nationalrat lanciert hatte. Es solle eine klare Ausgangslage
für künftige Olympische Spiele geschaffen werden, so die Initiantin. Sie zweifle die
nationale Bedeutung Olympischer Spiele nicht an, trotzdem bedürfe es nicht nur der
Zustimmung der betroffenen Gemeinden und Kantone, sondern auch der
Unterstützung der ganzen Schweizer Bevölkerung. Durch das fakultative Referendum
gewännen zudem allfällige, in Zukunft stattfindende umstrittene Olympische Spiele in
der Schweiz an demokratischer Legitimation. 
Ende Juni 2019 befasste sich die WBK-NR mit der parlamentarischen Initiative.
Während die Mehrheit der Kommissionsmitglieder dem Geschäft mit der Begründung
zustimmte, solche kostspieligen Anlässe erforderten die Zustimmung der gesamten
Bevölkerung, unterstützte eine Minderheit den Vorstoss nicht, da die Schweiz durch
diese zusätzliche Hürde und ihre organisatorischen Folgen gegenüber konkurrierenden
Ländern benachteiligt würde. Mit 15 zu 7 Stimmen sprach sich die Kommission für die
parlamentarische Initiative aus. 63

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Erwerbsersatzordnung (EO)

Noch bevor der Mutterschaftsurlaub im Ständerat behandelt wurde, forderte
Nationalrat Blocher (svp, ZH) seine Partei zum Referendum auf. Dieses wurde im
Sommer von der Delegiertenversammlung fast einstimmig beschlossen. Sukkurs erhielt
die SVP von einigen rechtsfreisinnigen Parlamentariern. Der Arbeitgeberverband, der
1999 noch die Nein-Parole ausgegeben hatte, winkte nun ab; er hatte zwar aus
ordnungspolitischen Gründen keine Freude an der Vorlage, bezeichnete sie aber als das
kleinere Übel als eine Lösung über das OR. Vom Gewerbeverband war ebenfalls keine
Unterstützung für das Referendum zu erwarten, ist doch die neue Lösung, welche vor
allem die KMU entlastet, massgeblich von dessen Direktor eingebracht worden. 64
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Das von der SVP ergriffene Referendum gegen die Öffnung der Erwerbsersatzordnung
für Frauen bei Mutterschaft, welche für (unselbständig und selbständig) erwerbstätige
Frauen eine Lohnfortzahlung während 14 Wochen von 80% des letzten massgebenden
Lohnes sicherstellt, beschränkt allerdings auf maximal CHF 172 pro Tag, kam trotz
fehlender Unterstützung durch die Wirtschaft mit etwas über 70'000 Unterschriften
zustande. 65

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.02.2004
MARIANNE BENTELI

Krankenversicherung

Nach verschiedenen Verhandlungen mit Bundesrat Berset verzichteten die
Ärzteverbände, der Spitalverband H+ sowie der Verband Patienten.ch auf das im
Vorjahr angekündigte Referendum gegen die Revision des KVG bezüglich der
subsidiären Kompetenz des Bundesrates beim Tarmed und der Übermittlung von
Patientendaten. 66

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.02.2012
FLAVIA CARONI
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Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Le 12 février 2017, la population votante a accepté à plus de 60% le référendum
obligatoire facilitant la naturalisation pour les étrangers et étrangères de troisième
génération (voir également ici). Le texte soumis au peuple était issu de l'initiative
parlementaire Marra (ps, VD), intitulée «La Suisse doit reconnaître ses enfants». Le
changement partiel de la constitution avait rencontré peu de résistance. Ses
adversaires principaux étaient l'UDC et l'UDF, qui avaient lancé une contre-campagne
mettant en garde contre une «naturalisation de masse», dont l'affiche mettait en scène
des mains aux différentes variantes de peau foncée, se jetant sur des passeports à croix
blanche. Les affiches en faveur de l'arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée
des étrangers de la troisième génération mettaient en scène des portraits de personnes
jeunes, dont le texte soulignaient la composante identitaire suisse, malgré l'origine
étrangère: «Manuel. Schweizer. Punkt». Le mouvement «Opération Libero», qui avait
été créé suite à l'initiative contre l'immigration de masse s'est beaucoup investi dans
cette campagne. 

La question de l'identité est ressorti comme argument principal chez les votant-e-s,
selon l'analyse VOTO. Les coûts administratifs, les règles de procédure ou encore le
fédéralisme n'ont pas joué de rôle, les gens ont voté oui, car ils/elles considèrent les
personnes de troisième génération comme suisses. Dans le camp du non, qui atteignait
79% chez les adhérent-e-s de l'UDC, le rejet est dû principalement à un scepticisme de
principe face aux personnes étrangères.

Votation du 12 février 2017 
Participation: 46.84% 
Oui: 1'499'627 (60.4%) / Cantons: 15 4/2 
Non: 982'844 (39.6%) / Cantons: 5 2/2 

Consignes de vote: 
- Oui: Les Verts, PS, PLR (1)*, PDC (1)*, PBD (1)*, Vert'libéraux, solidaritéS Union des villes
suisses, Union syndicale suisse (USS), Travail.suisse, Commission fédérale des
migrations 
- Non: UDC. UDF (1)*,   
*entre parenthèses: nombre de sections cantonales divergentes 67

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
SOPHIE GUIGNARD

Familienpolitik

Un comité mené principalement par des membres de l'Union démocratique fédérale
ainsi que l'UDC a déposé le lundi 8 avril 2019 un référendum contre la loi résultant
d'une initiative parlementaire Reynard, acceptée en chambres, qui visait à pénaliser les
propos homophobes. Le comité référendaire estime que les discriminations sur les
orientations sexuelles sont un phénomène marginal, et que l'extension de la norme
antiraciste conduirait à des «vagues de plaintes absurdes contre des personnes qui
adoptent une attitude critique à l'égard de l'homosexualité», rapporte un article du
quotidien Le Temps. Le référendum a été nommé «non à la censure», et la liberté
d'expression sert de ressort principal au discours des référendaires. Selon le comité, la
loi contre le racisme existante a déjà été créée pour «faire taire les opposants
politiques». Une banderole appelant à la tolérance, à la diversité des opinions ainsi que
de nombreuses références à la Convention européenne des Droits de l'Homme ont
accompagné la remise des paraphes. Pour rappel, la récolte des signatures avait été
entachée par un scandale, lorsque Mathias Reynard avait dénoncé sur les réseaux
sociaux les pratiques des référendaires. Certains d'entre eux auraient fait croire aux
potentiels signataires que leur texte était une initiative contre l'homophobie. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.04.2019
SOPHIE GUIGNARD
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01.01.90 - 01.01.20 23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



11) AB NR, 1991, S. 1892; AB NR, 1991, S. 1892 ff.
12) AB NR, 1992, S. 2634 ff.; BBl, I, 1993, S. 625 ff.; Presse vom 17.12.92
13) AB NR, 1993, S. 639; AB SR, 1993, 78 ff.; AB SR, 1993, S. 232; BBl, 1993, I, S. 1044
14) BBl, 1993, VI, S. 262 ff.; Presse vom 25.8.-25.9.93; NZZ, 14.9.93.
15) AB NR, 1996, S. 965 ff.; BBl, 1998, III, S. 2363 ff.; TA, 19.11.97. 
16) BBl, 1998, IV, S. 3956 ff.; BaZ, 16.6.98. 
17) AB NR, 1999, S. 89 ff.; AB NR, 1999, S. 93 f.
18) AB SR, 2000, S. 508 f.; NZZ, 24.11.00 (NR-Komm.). Vgl. SPJ 1999, S. 26 f.28
19) AB NR, 2001, S. 277 ff.; AB SR, 2001, S. 266 ff. Vgl. SPJ 2000, S. 25.19
20) BBl, 2008, S. 4015 ff. und 4035 ff. (BR);  ; Bund, 25.4.08.
21) NZZ, 23.5.08. 
22) AB SR, 2008, S. 504 ff. und 830; AB NR, 2008, S. 1242 ff. und 1576; BBl, 2008, S. 8249 ff.
23) AB NR, 2010, S. 254 ff.
24) Kommissionsbericht SiK-NR vom 31.10.17; So-Bli, 19.3.17
25) AB NR, 2018, S. 325 ff.; Bericht SiK-NR vom 31.10.17; Pa.Iv. 16.464
26) AB NR, 2018, S. 524; Kommissionsbericht SiK-NR vom 31.10.17; Pa.Iv. 17.415
27) AB NR, 2018, S. 784
28) Medienmitteilung SPK-NR vom 2.2.18; Medienmitteilung SPK-SR vom 22.6.18; Pa.Iv. 17.445; AZ, 23.6.18
29) AB NR, 2019, S. 864 f.; Kommissionsbericht SPK-NR vom 23.5.19
30) AB NR, 2013, S. 54 ff.; AB NR, 2013, S. 652; AB NR, 2013, S. 653; AB SR, 2013, S. 848 ff.; Mo. 12.3071; Mo. 12.3857; Mo.
12.3180
31) Pa.Iv. 16.496; Pa.Iv. 16.501; LZ, 22.12.16; TA, 23.12.16
32) Medienmitteilung RK-NR vom 23.2.18; Medienmitteilung RK-SR vom 18.1.19
33) AB NR, 2010, S. 1201 ff., 1301 ff., 1929 f. und 2184; AB SR, 2010, S. 1060 ff., 1318 und 1355. BBl, 2010, S. 2803 ff.
34) Bericht SiK-N vom 25.1.2016
35) NZZ, 1.11.91; Bund, LNN und SGT, 7.11.91; LNN, 28.11.91.
36) BBl, 1992, VI, S.441; Presse vom 28.9.92.; Vox, Analyse der eidgenössischen Abstimmung vom 27. September 1992, Bern
1993.
37) Vgl. TA, 5.3.03; BZ, 17.6.03.
38) AB NR, 2004, S. 1343 ff.; SHZ, 4.2.04.
39) AB NR, 2004, S. 1346 ff.
40) AB NR, 2005, S. 53.
41) BBl, 2007, S. 8373 ff.; NZZ, 21.2.07.
42) AB NR, 2008, S. 453 ff. (Finanzreferendum) und 457 ff. (Rüstungsreferendum); NZZ, 22.5.08.
43) Pa. Iv. Tschümperlin: AB NR 2010, S. 1635 ff.; Pa. Iv. Reimann: AB NR 2010, S. 395 ff.
44) Mo. 12.3712: AB SR, 2012, S. 953 ff.; SN, 12.9.12; NZZ, 27.11.12.
45) AB NR, 2013, S. 1975 ff.
46) 18.436 Pa.Iv. Minder; Medienmitteilung SPK-SR vom 12.10.18; NZZ, 18.8.18
47) Medienmitteilung SPK-NR vom 16.8.19
48) NZZ, 12.9.17; LT, 13.9.17; OWZ, 8.8.18
49) NZZ, 17.2.05
50) BO CN, 2006, p. 663 ss.
51) BO CN, 1991, p. 2399 ss.; BO CN, 1991, p. 2401 ss.; Presse du 13.12.91.
52) BBl, 2005, S. 1528 f.; TA, 15.10.05; TA, 19.9.05; AB NR, 2005, Beilagen IV, S. 165 f.; BBl, 2006, S. 1061 ff.; Presse vom
28.11.05.; Hirter, Hans / Linder, Wolf, Vox – Analyse der eidgenössischen Volksabstimmung vom 27. Nov. 2005, Bern (IPW und
gfs-Bern) 2006. 
53) BBL, 1992, III, S. 795 f.; BBL, 1992, VI, S. 441 ff.; NZZ, 27.7.92; Bund, 13.8.92; Vox, Analyse der eidgenössischen
Abstimmungen vom 27. September 1992, Bern 1992; wf-Dokumnetation, 27.7.92; Presse vom 28.9. und 29.9.92
54) AB NR, 2004, S. 1343 ff. und 1346 ff. 
55) BBl, 2007, S. 1758 und 8373 ff.; NZZ, 21.2. und 28.8.07
56) AB NR, 2008, S. 453 ff. 
57) Medienmitteilung UREK-NR; APZ, BU, CdT, 24.1.18
58) Medienmitteilung UREK-SR vom 20.3.18; TA, 20.3.18; Blick, 21.3.18
59) Lib. et NZZ, 20.5.09; CTT-CN, communiqué de presse, 19.5.09.
60) BO CN, 2010, p. 216 ss., 1058 et 1163; BO CE, 2010, p. 668 ss. et 753; FF, 2010, p. 3863 ss.; FF, 2010, p. 821 ss. (CTT-CN) et
845 ss. (CF). 
61) AB NR 2018, S. 2107 f.; Kommissionsbericht UREK-NR vom 9.10.18
62) BBl, 1999, S. 1092 ff.; Presse vom 30.11.98.; Presse vom 16.10.-28.11.98.
63) Medienmitteilung WBK-NR vom 28.6.19
64) TA, 11.6.03; NZZ, 13.6., 30.6. und 10.7.03; Bund, 5.11.03; Presse vom 7.11.03
65) BBl, 2004, S. 879 f.
66) NZZ, 11.2.12
67) Etude VOTO des votations du 12 février 2017; BLZ, 19.1.17; TA, 28.1.17; AZ, 30.1.17; BaZ, TA, 3.2.17; So-Bli, 12.2.17; AZ, BZ,
BaZ, LT, Lib, 13.2.17; LT, NZZ, 14.2.17
68) LT, 8.4.19; Blick, Lib, 9.4.19

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 24


